
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
1 8 .  W a h l p e r i o d e

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Lisa-Marie Jeckel (FREIE WÄHLER)
– Drucksache 18/5477 –

Stand der Rettungsdienste im Rhein-Lahn-Kreis

Die Kleine Anfrage – Drucksache 18/5477 – vom 15. Februar 2023 hat folgenden Wortlaut:

Wie alle anderen Vereine auch, klagen die Rettungsdienste vermehrt über eine Überalterung ihrer Mitarbeiter, besonders der 
Freiwilligen. Junge Menschen scheinen sich immer weniger für einen freiwilligen Dienst zu entscheiden. Es besteht nicht nur ein 
immenser Druck auf die Rettungsdienste durch Personalmangel, Ausstattungsfragen sondern auch durch die erhöhten Energie-
kosten. Die Rettungsdienste leisten einen enorm wichtigen und nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Lebensqualität und deren 
Sicherung im Rhein-Lahn-Kreis.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie viele Notfalleinsätze gab es seit dem Jahr 2018 im Rhein-Lahn-Kreis (bitte aufgelistet nach Jahr und Rettungsdienst)?
2. Entsprechen die Standorte der Rettungsdienste im Rhein-Lahn-Kreis alle uneingeschränkt den landesweiten Vorgaben für Ret-

tungswachen (bitte aufgelistet nach Standort und Grund)?
3. Wie beurteilt die Landesregierung die derzeitig im Rhein-Lahn-Kreis betriebenen Rettungswachen mit Hinsicht auf deren Aus-

stattungssituation?
4. Welche Rettungswachen im Rhein-Lahn-Kreis besitzen nach Kenntnis der Landesregierung über eine Zusatz- oder Sonderaus-

stattung aufgrund besonderer Gefahrenschwerpunkte (wie z. B. Autobahnen, Industrieanlagen oder Gewässern)?
5. In welchem Umfang werden die Träger der Rettungsdienste im Rhein-Lahn-Kreis finanziell und/oder materiell durch das Land 

Rheinland-Pfalz unterstützt (bitte aufgelistet nach Empfänger und Unterstützung)?
6. In welchem Umfang werden Zusatzprojekte oder gestiegene Kosten der Träger der Rettungsdienste im laufenden und kommen-

den Haushaltsplan unterstützt (bitte aufgelistet nach Einzelplan und Höhe der finanziellen Unterstützung)?
7. Wie bewertet die Landesregierung die Einhaltung der Hilfsfristen im Rhein-Lahn-Kreis im Vergleich zu anderen Landkreisen 

in Rheinland-Pfalz (bitte mit Angabe der Zahlen der anderen Landkreise)?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit angefügtem Schreiben 
beantwortet.
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9. März 2023 

Gemäß § 4 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den N9tfall - und 
Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) in der Fassung vom 22. April 1991, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Februar 2020 (GVBI. S. 33), wird 
das Land zur Durchführung des Rettungsdienstes in Rettungsdienstbereiche eingeteilt, 
die das Gebiet mehrerer Landkreise und kreisfreier Städte ganz oder teilweise 
umfassen können. Für jeden Rettungsdienstbereich wird durch Rechtsverordnung eine 
Kreisverwaltung oder eine Stadtverwaltung einer kreisfreien Stadt bestimmt, die für die 
Durchführung des Rettungsdienstes zuständig ist. Die zuständige Behörde für den 
Rettungsdienstbereich Montabaur, zu dem auch der Rhein-Lahn-Kreis gehört, ist 
gemäß§ 1 der Rettungsdienst-Zuständigkeitsverordnung (RettDZVO) vom 11. Januar 
2000, zuletzt geändert durch Artikel der Verordnung vom 10. Mai 2006 (GVBI. S. 203), 
die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises. Für·die rettungsdienstliche Vorhaltung sind 
die örtlichen Rettungsdienstbehörden zuständig. Sie nehmen diese Aufgabe gemäß 
§ 4 Abs. 6 RettDG als Auftragsangelegenheit wahr.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
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Zu Frage 1: 

~ Rheinlandpfalz . 
~ MINISTER IUM DES INNERN 

UND FÜR SPORT 

Die örtlich zuständige Rettungsdienstbehörde Westerwaldkreis teilt auf Anfrage mit, 
dass der Rettungsdienst im Rhein-Lahn-Kreis an den DRK Landesverband Rheinland
Pfalz e.V. übertragen ist und macht zur Zahl der Notfalleinsätze im Rhein-Lahn~Kreis 
nachstehende Angaben. 

Notfalleinsätze im Rhein-
Jahr 

Lahn-Kreis 

2018 5.110 

2019 4.917 

2020 5.145 

2021 5.516 

2022 6.630 

Januar2023 559 

Zu den Fragen 2 und 3: 

Die örtlich zuständige Rettungsdienstbehörde gibt an, dass aktuell zur Erstellung eines 
Versorgungsstrukturplanes gemäß § A Abs. 2 Satz 4 RettDG für die· Rettungs
wachenstandorte im Rhein-Lahn-Kreis eine Betrachtung durch die Firma antwortlNG 
beauftragt sei. Diese erfolge in Bezug auf die Vorschriften der Norm DIN 13049 und die 
entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften. Nach aktuellem Zwischenstand seien 
die Rettungswachen in Diez und Nassau neu gebaut und es wären keine Maßnahmen 
erforderlich. In der Rettungswache Sankt Goarshausen seien vereinzelte Maßnahmen 
sowie die Nachrüstung einer Klimaanlage empfohlen. Handlungsbedarfe seien auch für 

· die Rettungswachen in Bad Ems, Braubach, Katzenellenbogen und Nastätten 
festgestellt wo~den. 
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Zu Frage 4: 

g Rheinlandpfalz 
V MINISTERIUM DES INNERN 

UND FÜR SPORT 

Eine Zusatz- bzw. Sonderausstattung für die genannten Bereiche ist in der 
einschlägigen Norm DIN 13049 nicht vorgeschrieben. Die zuständige 
Rettungsdienstbehörde teilt mit, dass es für den Rettungsdienst keine zusätzliche 
besondere Ausstattung aufgrund besonderer Gefahrenschwerpunkte gäbe. 

Zu Frage 5: 

Gemäß§ 3 RettDG sind die Träger des Rettungsdienstes das Land, die Landkreise und 
die kreisfreien Städte nach näherer Bestimmung des Rettungsdienstgesetzes. Die 
Land.kreise und kreisfreien Städte sind verpflichtet, Leitstellen und Rettungswachen zu 
errichten und baulich zu unterhalten. Sie tragen nach Maßgabe des 
Rettungsdienstgesetzes zur Finanzierung des Rettungsdienstes bei. Sie erfüllen diese 
Aufgaben als Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Aufgrund der Änderung im Jahr 
2020 werden gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 17 des Landesges1atzes zur Neuregelung der 
Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften 
(Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG -) vom 7. Dezember 2022 aus dem Betrag für 
zweckgebundene Finanzzuweisungen (§ 9 Satz 1 Nr. 2 LFAG) auch Mittel für 
bedeutende kommunale Vorhaben des Rettungsdienstes bereitgestellt. Hierunter zählt 
auch die Neuerrichtung von Rettungswachen, soweit diese erforderlich sind, um die 
Hilfeleistungsfristen nach § 8 Abs. 2 Satz 1 RettDG zu gewährleisten. Somit können 
zukünftig neue Rettungswachen dann gefördert werden, wenn mit Einrichtung dieser 
zusätzlichen Standorte Versorgungslücken geschlossen werden. 

Konkrete Zuwendungen an die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Träger des 
. Rettungsdienstes sind bislang nicht erfolgt. 
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Zu Frage 6: · 

·~ Rheinlandpfalz 
V MINISTERIUM DES INNERN 

UND FÜR SPORT 

Das Land trägt gemäß§ 11 RettDG die Kosten für die technische Einrichtung und deren 
Unterhaltung der Integrierten Leitstelle in Montabaur. Außerdem trägt das Land die 
anteiligen Personalkosten der Integrierten Leitstelle. Darüber h.inaus finanziert das Land 
vollständig die Projekte im Rahmen der Forschung und Entwicklung im Rettungsdienst. 
Es stellt den örtlich zuständigen Behörden die Instrumente zur rettungsdienstlichen 
Vorhalteplanung sowie zur Qualitätssicherung zur Verfügung. 

Für landesweite Projekte im Rahmen der Forschung und Entwicklung, Kosten für 
Instrumente der örtlich zuständigen Rettungsdienstbehörden, Technikkosten, 
Personalkosten der Leitstellen sowie übergeordnete Kosten stellt . das Land im 
Landeshaushalt 2023/2024 die nachstehenden Mittel zur Verfügung . 

Zuwendung / Bereich / Einzel- Ansatz 20213 in Ansatz 2024 in 
Maßnahmen plan Euro Euro 
Kosten für Sachverständige, 03 250.000 250.0Ö0 

Gerichts- und ähnliche Kosten 

Notrufanschlüsse für 03 425.300 430.500 

europaweiten Notruf 112 

Ausgaben für Auftrage und 03 569.100 573.400 

Dienstleistungen für Software / 

Nutzungsrechte 

Zuweisungen für laufende 03 273.900 273.900 

Zwecke an Länder (Kostenanteil 

Rheinland-Pfal:z; für 

Bundesprojekt Notruf-App) 
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Zuweisungen für laufende 

Zwecke an Gemeinden und 

· Gemeindeverbände (Personal-, 

Sach- und Betriebskosten der 

Leitstellen) 

Kostenerstattungen für die 

Inanspruchnahme des 

Landesbetriebes Daten und 

1 nformation (LDI-Glasfasernetz 

und Anbindungen der Leitstellen) 

Zuschüsse für laufende Zwecke 

an private Träger der Leitstellen 

und des Rettungsdienstes 

(Personal-, Sach- und 

Betriebskosten der Leitstellen, 

zentrale Einrichtungen und 

Instrumente, Forschung) 

Zuweisungen für Investitionen an 

Gemeinden und 

Gemeindeverbände 

(Leitstellentechnik und 

Einrichtungen Leitstellen) 

Zuschüsse für 

Investitionsmaßnahmen an 

sonstige Träger der 

Leitstellen und des 

Rettungsdienstes 
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03 3.573.000 

03 712.700 

03 6.220.500 

\ 

03 776.700 

03 715.000 

1; Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DES INNERN 
UND FÜR SPORT 

3.573.000 

712.700 

6.314.500 

' 

666.800 

675.000 



~ Rheinlandpfalz 
V MINISTERIUM DES INNERN 

UND FÜR SPORT 

Für die bedeutenden Vorhaben nach § 25 Abs. 1 Nr. 17 LFAG sind landesweit im 
Landeshaushalt Mittel gemäß der nachtstehenden Tabelle vorgesehen. 

Zuwendung/ Bereich/ Einzel--
Jf 

Ansatz 2023 in Ansatz 2024 in 
Maßnahmen plari Euro Euro :' 

Zuweisungen für Maßnahmen 20 4.000.000 5.100.000 
im Bereich des 

Rettungsdienstes sowie der 

Allgemeinen Hilfe und des 

Brand- und 

Katastrophenschutzes 

Zu Frage 7: 

Der aktuelle Zielerreichungsgrad (ZEG) bei der Einhaltung der Hilfeleistungsfrist im 
Rhein-Lahn-Kreis beträgt für den Januar 2023 nach Angabe der zuständigen 
Rettungsdienstbehörde 93,6%. Im Vergleich zu anderen La1ndkreisen liegt dies für den 
genannten Zeitraum über dem ZEG für Rheinland-Pfalz (91,4%). 
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